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Strafantrag 
§ 61

Eine Handlung, deren Verfolgung nur auf Antrag ein- 
tritt, ist nicht zu verfolgen, wenn der zum Anträge Be
rechtigte es unterläßt, den Antrag binnen drei Monaten 
zu stellen. Diese Frist beginnt mit dem Tage, seit wel
chem der zum Anträge Berechtigte von der Handlung 
und von der Person des Täters Kenntnis gehabt hat.

Mehrere Antragsberechtigte 
§ 62

Wenn von mehreren zum Anträge Berechtigten einer 
die dreimonatige Frist versäumt, so wird hierdurch das 
Recht der übrigen nicht ausgeschlossen.

Unteilbarkeit des Antrages 
§ 63

Der Antrag kann nicht geteilt werden. Das gericht
liche Verfahren findet gegen sämtliche an der Handlung 
Beteiligte (Täter und Teilnehmer), sowie gegen den Be
günstiger statt, auch wenn nur gegen eine dieser Per
sonen auf Bestrafung angetragen worden ist.

Zurücknahme des Antrages 
§ 64

(1) Die Zurücknahme des Antrages ist nur in den
gesetzlich besonders vorgesehenen Fällen und nur bis 
zur Verkündung eines auf Strafe lautenden Urteils zu
lässig.
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